Kalte- und Klimatechnik

Neue Vorgaben

“fur F-Gase

F-Gase kommen als fluorierte Kaltemittel in
vielen Kélte-, Klima- und Warmepumpenanlagen
zum Einsatz. Aufgrund ihrer Treibhauswirksam-
keit wird ihre Verwendung durch die europai-
sche F-Gase-Verordnung kontrolliert. Seit dem
11. Mérz gibt es nun neue Vorgaben. Ziel ist,
den Einsatz der Gase bis 2030 vollstandig
einzustellen. Was das fur Betreiber der Anlagen
im Detail bedeutet.
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ie novellierte F-Gase-Verordnung
Dhat massive Auswirkungen auf

viele bestehende kélte- und kli-
matechnische Konzepte. Mit den neuen
Regeln miissen sich Betreiber der Anla-
gen akribisch auseinandersetzen, denn
es ergeben sich flir sie umfassende
Pflichten, fiir deren Einhaltung sie ver-
antwortlich sind.

Ziel ist niedriger GWP-Wert

Aufgrund einer kontinuierlichen Verrin-
gerung der verfligbaren Menge an F-Ga-
sen (,Phase-down®), die in der EU jihr-
lich neu auf den Markt gebracht werden
darf, zeichnet sich klar ab, wohin die
Reise gehen wird: Nach Moglichkeit
sollten Neuanlagen nur noch mit nicht-
fluorierten Kéiltemitteln wie Propan,
Kohlendioxid oder Ammoniak bezie-
hungsweise mit fluorierten Kaltemit-
teln mit einem moglichst niedrigen
GWP-Wert (Global Warming Potential =
Treibhauseffekt) geplant werden. Die
bisher vorrangig verwendeten, fluorier-
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Diese Formulierung ist nicht korrekt. F-Gase dürfen auch nach 2030 noch eingesetzt werden. 
Besser schreiben Sie hier ohne Angabe der Jahreszahl: Ziel ist es, den Einsatz der Gase drastisch einzuschränken. 


ten Sicherheitskaltemittel werden grofi-

tenteils vom Markt verschwinden.
Stattdessen kommen Kéltemittel zum
Einsatz, bei deren Verwendung Betrei-
ber grofite Sorgfalt an den Tag legen
miissen, weil diese entweder brennbar
(Propan), toxisch (Ammoniak) oder eine
erstickende Wirkung und hohe Anla-
gendriicke haben (Kohlendioxid). Auch
die noch erlaubten F-Gase mit geringem
GWP-Wert sind grofitenteils entflamm-
bar. Die Betreiberpflicht, eine Gefdhr-
dungsbeurteilung fiir alle Kilte- und
Klimaanlagen zu erstellen, erhilt damit
eine nochmals hohere Bedeutung.

Die novellierte F-Gase-Verordnung
gibt ganz klar vor, welche Kiltemittel
bei Neuinstallationen eingesetzt wer-
den dirfen. Die noch maximal erlaub-
ten GWP-Werte der Kiltemittel sind in
den Tabellen auf den Seiten 30 und 31
aufgelistet. Der Vollstindigkeit halber
sind auch Verbote aufgefiihrt, die be-
reits in der fritheren F-Gase-Verordnung
so formuliert waren. Fiir die mit Stern
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gekennzeichneten Verbote gibt es Aus-
nahmeregelungen, sofern Sicherheits-
vorgaben dem Einsatz von brennbaren
beziehungsweise toxischen Kailtemit-
teln entgegenstehen. So kénnen zum
Beispiel sicherheitstechnische Vorga-
ben aus der EN 378 dazu fiihren, dass
weiterhin F-Gase verwendet werden
dirfen. Wie diese Regelung umgesetzt
wird, ist noch nicht final geklart und
wird in der Verordnung nicht weiter er-
lautert.

Alternativen priifen

Jingster Kenntnisstand hierzu: Diese
Entscheidung und die entsprechende
Dokumentationspflicht liegt beim Be-
treiber der Anlage, der sich gegebens-
falls Rat bei einem Sachverstdndigen
einholen sollte. Eine Beantragung bei
einer Behorde ist nicht erforderlich.
Wenn allerdings zu viele Betreiber diese
Option wihlen, um weiterhin auf fluo-
rierte Sicherheitskiltemittel setzen zu
konnen, wird die Quote allerdings
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schnell verbraucht sein. Spitestens
2030 muss die EU-Kommission einen
Bericht Uiber die Auswirkungen der F-
Gase-Verordnung vorlegen und darin
bewerten, ob kostenglinstige, technisch
machbare, energieeffiziente, ausrei-
chend verfligbare und zuverldssige Al-
ternativen zu Anlagen mit F-Gasen exis-
tieren, die die Verbote moglich machen.
Aber schon zuvor kann die Kommission
auf Antrag eines Mitgliedsstaates Aus-
nahmeregelungen von den Verboten er-
teilen, wenn nachgewiesen wird, dass
keine technischen Alternativen beste-
hen oder unverhaltnismafiig hohe Kos-
ten entstehen wiirden.

Jeder ist gefordert

Riickgrat der bisherigen und auch no-
vellierten F-Gase-Verordnung ist der be-
reits erwahnte ,Phase-down®. Die no-
vellierte Verordnung reduziert die Ge-
samtmenge an HFKW-Kiltemitteln
schneller und umfangreicher, als dies in
der bisherigen Verordnung der Fall war.

Zum Verstandnis: Die erlaubte Ge-
samtmenge an Kiltemitteln wird nicht
in Kilogramm, sondern in ,Tonnen CO»-
Aquivalent angegeben. Ein Kilogramm
CO» als Referenzwert fiir die Treibhaus-
wirksamkeit entspricht bei dieser Be-
trachtung einem Kilogramm CO»-Aqui-
valent. So liegt zum Beispiel der GWP-
Wert des hiufig in Klimaanlagen einge-
setzten Kaltemittels ,R410A" bei 2088,
das bedeutet, es hat eine 2088 Mal ho-
here Treibhauswirksamkeit als CO2. 1
kg ,R410A“ entspricht demnach 2,088
t CO»-Aquivalent. Ein Kilogramm des in
Klimaanlagen und Warmepumpen ein-
gesetzten Kaltemittels ,R32“ entspricht
0,688 t CO»-Aquivalent. Das sogenann-
te HFO-Kaltemittel ,R1234yf“ liegt le-
diglich bei 0,5 kg CO»-Aquivalent, also
0,0005 t COz-Aquivalent.

Fakt ist: Die Branche muss gemein-
sam dazu beitragen, den durchschnittli-
chen GWP-Wert aller verwendeten Kal-
temittel weiter zu senken, damit die
jahrliche Quote nicht frithzeitig ausge-
schopft ist. Dies betrifft vor allem die
Kaltemittelwahl flir Neuanlagen, damit
weiterhin genligend Kéltemittel fiir Be-
standsanlagen zur Verfligung steht, bei
denen nicht ohne weiteres Kaltemittel
mit niedrigerem GWP verwendet wer-
den konnen.

Im Jahr 2015 durften knapp 180
Mio. t CO»-Aquivalent in der EU in Ver-
kehr gebracht werden. Bis 2023 hat die
F-Gase-Verordnung diesen Wert bereits
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Bitte ändern in "Fachbetrieb". Sachverständige werden hier nur in begrenztem Umfang als Ansprechpartner zu Rate gezogen. 

2 x "allerdings" im gleichen Satz. Hier besser durch "jedoch" ersetzen
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Maximal erlaubte GWP-Werte der Kaltemittel

Anlage

Stationare Kalteanlagen

Haushaltskihl- und tiefkahlgerate

Gewerblich genutzte in sich geschlossene Kuhl- und Tiefkihlgerate

andere in sich geschlossene Kalteanlagen (auBer Kuhlern/Chiller)

Stationare Kalteanlagen (auf3er Kthlern/Chiller)
(Ausnahmen fur Kahlung auf unter -50°C)

Mehrteilige zentralisierte Kalteanlagen fur die gewerbliche
Verwendung mit einer Nennleistung von 40 kW oder mehr

Verbot ab

HFKW mit GWP 2150 ab 2015
keine F-Gase ab 2026*

HFKW mit GWP > 2500 ab 2020

HFKW mit GPW =150 ab 2022
F-Gase mit GWP > 150 ab 2025

F-Gase mit GWP 2150 ab 2025*

HFKW mit GWP > 2500 ab 2020

F-Gase mit GWP > 2500 ab 2025
F-Gase GWP >150 ab 2030*

F-Gase nach Anhang | mit
GWP >150 ab 2022

F-Gase mit GWP =150 ab 2027*
keine F-Gase ab 2032*

Kahler (Chiller) mit Nennleistung bis 12 kW

Kahler (Chiller) mit Nennleistung Gber 12 kW

* Ausnahmeregelung bei Sicherheitsanforderungen ohne Einschrankung durch GWP-Werte

auf rund 68 Mio. t CO»-Aquivalent ge-
senkt. In diesem Jahr geht es weiter
runter auf 45,5 Mio. t CO2-Aquivalent.
2025 stehennoch rund 42,8 Mio. t CO»-
Aquivalent zur Verfiigung.

Die novellierte Verordnung ver-
scharft nun den Phase-down. Der Anteil
fuir die Kalte-, Klima- und Warmepum-
penbranche reduziert sich jedoch 2025
noch einmal zusitzlich um 8 bis
10 Mio. t, weil dann auch die Menge an
F-Gasen, die in medizinischen Dosier-
sprays als Treibmittel verwendet wer-
den (MDI), in die Quote eingerechnet
wird. 2025 halbiert sich also die Menge
im Vergleich zu 2023, drei Jahre spiter
ein weiteres Mal und so weiter. Engpés-
se und Preissteigerungen - vor allem bei
Hoch-GWP-Kéltemitteln - sind also in
naher Zukunft zu erwarten. 2050 geht
die Quote dann auf Null zuriick - aus

F-Gase mit GWP >750 ab 2027*

dem Phase-down wird ein Phase-out.
Im Jahr 2040 soll aber noch einmal
uberpriift werden, ob sich der Phase-
out auch einhalten ldsst.

Druck auf Betreiber wachst

Nicht nur der Phase-down sondern
auch Verwendungsverbote schranken
die Verfiigbarkeit von Kiltemitteln fiir
Service und Wartung ein. Bei grofieren
Kilteanlagen darf hierfiir bereits seit
2020 kein Kaltemittel mehr mit einem
GWP ab 2500 als Frischware verwen-
det werden. Ab 2025 entfallen die Aus-
nahmen fiir kleine Anlagen und ab
2032 gilt flir Frischware GWP 750 als
maximal erlaubte Obergrenze. Recycel-
tes und wiederaufbereitetes Kaltemittel
ist hiervon ausgenommen. Allerdings
mit einer Einschrinkung: Mit einem
GWP ab 2500 darfes flir Servicezwecke

Intervalle bei HFO-Kéltemittel (HFO = Fluorolefin-Wasserstoffe)

Fillmenge in kg

erkennungssystem

Haufigkeit ohne Leckage-

Haufigkeit mit Leckage-
erkennungssystem

ab 1 kg alle 12 Monate
ab 10 kg alle 6 Monate
ab 100 kg alle 3 Monate

alle 24 Monate
alle 12 Monate

alle 6 Monate

(Quelle: Verband Deutscher Kéalte-Klima-Fachbetriebe/VDKF)
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(Quelle: Verband Deutscher Kalte-Klima-Fachbetriebe/VDKF)

nur noch bis 2030 eingesetzt werden.

Bei Klimaanlagen und Warmepum-
pen gelten andere Grenzwerte fiir Ser-
vice und Wartung. Der Einsatz von Kal-
temitteln mit einem GWP {iber 2500 ist
bei diesen Anwendungen ab 2026 als
Frischware verboten. Recyceltes und
wiederaufbereitetes Kaltemittel mit ei-
nem GWP von 2500 und mehr darf noch
bis 2032 eingesetzt werden. Die genann-
ten Verwendungsverbote konnten vor
allem bei Hoch-GWP-Kiltemitteln zu
Engpidssen flihren. Eine Kélteanlage
konnte dann bei einem ungewollten Kél-
temittelverlust durch eine Leckage auf-
grund der Nichtverfligbarkeit des Kalte-
mittels moglicherweise nicht mehr wie-
der befiillt und in Betrieb genommen
werden, beziehungsweise ab 2030 wire
dies mit Kaltemittel mit einem GWP
iber 2500 selbst mit wiederaufberei-
tetem Kaltemittel verboten. Der Druck
auf Betreiber wichst daher, diese Anla-
gen moglichst bald auszutauschen.

Ersatzteile weiter einsetzbar

Es wird deutlich, dass jeder Betreiber
kiinftig mehr denn je Wert darauf legen
muss, Kéltemittel bei Wartungsarbeiten
und Auflerbetriebnahmen sauber und
sortenrein zu sammeln und einer Wie-
derverwertung zuzufiithren. Das schont
die zur Verfligung stehende Gesamt-
menge, weil wiederaufbereitetes Kilte-
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Anlage

Verbot ab

stationare Klimaanlagen und Warmepumpen

Mono-Splitgerate mit weniger als 3 kg Kéaltemittel-Fullmenge nach Anhang |
Steckerfertige, bewegliche Raumklimagerate

steckerfertige Raumklimagerate-, Monoblockklimaanlagen- und andere in sich
geschlossene Klimaanlagen und Warmepumpen bis 12 kW Nennleistung:

Monoblock- und andere in sich geschlossene Klimaanlagen und Warmepum-

pen mit Hochstnennleistung Gber 12kW, die 50 kW nicht Uberschreitet

Andere in sich geschlossene Klimaanlagen und Warmepumpen (z. B. mit

Nennleistung Uber 50 kW)

Luft-Wasser-Splitsysteme mit Nennleistung von zu bis 12 kW

Luft-Luft-Splitsysteme mit Nennleistung von bis zu 12 kW

Splitsysteme mit einer Nennleistung Gber 12 kW:

HFKW mit GWP > 750 ab 2025
HFKW mit GWP > 150 ab 2020

F-Gase mit GWP >150 ab 2027**
Keine F-Gase ab 2032**

F-Gase mit GWP 2150 ab 2027**

GWP 2150 ab 2030**

F-Gase mit GWP 2150 ab 2027*

Keine F-Gase ab 2035*

F-Gase mit GWP >150 ab 2029*

Keine F-Gase ab 2035*

GWP >750 ab 2029*

GWP 2150 ab 2033

** Ausnahmeregelung bei besonderen Sicherheitsanforderungen méglich, aber erlaubt sind nur Kaltemittel mit GWP bis 750

mittel bei der erlaubten Quote nicht
eingerechnet wird. Der Einsatz von Tei-
len (zum Beispiel Verdichter oder Venti-
le), die fiir die Reparatur und Wartung
bestehender Anlagen mit F-Gasen erfor-
derlich sind, ist dauerhaft zuldssig -
eine wichtige Botschaft fiir alle Betrei-
ber von Bestandsanlagen.

Die Reparatur darfjedoch nicht dazu
fiithren, dass sich die Menge der in der
Anlage enthaltenen F-Gase erhoht. Und
es ist keine Anderung des verwendeten
F-Gases erlaubt, wenn dies zu einer Er-
hohung des GWP-Werts des Kaltemit-
tels fiihrt.

Dichtheit kontrollieren
Betreiber von Kilte- und Klimaanlagen
sind nach alter und neuer F-Gase-Ver-
ordnung zudem verpflichtet, grofite
Sorgfalt walten zu lassen, was die Dicht-
heit der Anlagen betrifft. Sogenannte
Leckagen miissen umgehend behoben
werden, was nicht nur aus Griitnden des
Klimaschutzes wichtig ist, sondern
auch weil die Leistung und Energieeffi-
zienz sinken. Die Anforderungen und
Intervalle (abhingig von den Kaltemit-
telfillmengen) fiir Dichtheitskontrollen
bleiben bestehen, wie in der bisherigen
F-Gase-Verordnung beschrieben (siehe
Tabelle links).

Neu ist jedoch, dass auch Anlagen
mit Kdltemitteln in Annex IT (Teil 1) der
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F-Gase-Verordnung - das sind die HFO-
Kiltemittel wie ,R1234yf“ oder
,R1234ze" - kiinftig auf Dichtheit kont-
rolliert werden miissen, wenn sie mehr
als 1 kg Fillmenge enthalten. Fur die
Durchfithrung und Dokumentation der
Dichtheitskontrollen sind iibrigens die
Betreiber der Anlagen verantwortlich -
sie konnen diese Aufgabe jedoch einem
Kalte-Klima-Fachbetrieb tibertragen. Im
Falle einer reparierten Leckage mussen

SEMINARE ZUM THEMA

Betreiber den Erfolg der Reparatur bin-
nen eines Monats tiberpriifen. Das stand
auch schon so in der alten F-Gase-Ver-
ordnung.

Neu ist jetzt, dass erst
24 Stunden nach Ausfithrung der Repa-
ratur der Erfolg der Reparatur tiberprift
werden darf. Die gingige Praxis, diese
Uberpriifung unmittelbar nach der Re-
paratur durchzuflihren, ist kiinftig nicht
mehr moglich.

Um sich und seine Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen, sollten
Betreiber von Kalte- und Klimaanlagen Schulungsangebote neutraler Fachschu-
len wie die der Bundesfachschule Kalte-Klima-Technik in Maintal bei Frankfurt
nutzen. Folgende Seminare bieten einen Uberblick tiber aktuelle Verordnungen:

10. Juni - ,Gesetze, Vorschriften und Normen fiir Verantwortliche und
Entscheidungstriager bei Planung und Ausfiihrung von kélte- und klimatech-
nischen Anlagen (Schwerpunkt Sicherheit und Umwelt)”: Firmeninhaber und
leitende Angestellte werden mit den wichtigsten Regeln hinsichtlich der Anlagen-
sicherheit, der Unfallverhitung und des Umweltschutzes vertraut gemacht, um
bei der Planung und Ausfihrung von Anlagen Fehler zu vermeiden.

20. Juni -, Instandhaltung kélte- und klimatechnischer Anlagen - Betreiber-
verantwortung*: Betreiber von kélte- und klimatechnischen Anlagen werden in
die Lage versetzt, die Notwendigkeit, Qualitadt und Umfang von Instandhaltungs-
und Wartungsarbeiten zu beurteilen. Nachweisfihrung und Dokumentation
lassen sich mit dem erworbenen Wissen tGberprifen.
www.bfs-kaelte-klima.de/bildung/seminar
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Der Hinweis auf die Tabelle ist hier nicht korrekt. In der Tabelle sind nur die neuen Kontrollen aufgeführt. Bitte die KLammer verschieben in die nächste Spalte nach "...1 kg Füllmenge enthalten". 


